
BA Steglitz-Zehlendorf .02.2025 
JugGesDez‘in -6000 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am   .02.2025 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds des Jugendhil-
feausschusses für die VI. Wahlperiode der BVV Steglitz-
Zehlendorf 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadträtin Carolina Böhm 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Beschlussfassung für die 

Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 lit. b)  BezVG, §35 Abs. 5 Ziff. 2 AG KJHG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Aufwendungsentschädigung nach Maßgabe des Gesetzes 
über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksver-
ordnetenversammlung, der Bürgerdeputierten und son-
stiger ehrenamtlich tätiger Personen. Etatisiert in 
3360/41201. 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

 
entfällt 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr:    /VI): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Carolina Böhm  
Bezirksstadträtin  
  



Abt. Jugend und Gesundheit 11.02.2025 
JugGes Dez‘in -6000 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Wahl eines stimmberechtigten Mitglieds des Jugendhil-
feausschusses für die VI. Wahlperiode der BVV Steglitz-
Zehlendorf 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Carolina Böhm 

 

3.  

Die BVV möge beschließen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung wählt gem. §35 Abs. 5 Ziff. 2 AG KJHG ab sofort für 
die VI. Wahlperiode der BVV Steglitz-Zehlendorf zu stimmberechtigten ordentlichen und 
stellvertretenden Mitgliedern, sowie die Berufung von beratenden Mitgliedern und deren 
Stellvertretern und Stellvertreterinnen zu Mitgliedern in den Jugendhilfeausschusses: 

 

Lfd. 
Nr. 

Ordentliches Mitglied 1. Stellvertretendes Mitglied 2. Stellvertretendes Mitglied 

1    

2    

3    

4    

5    

6 Stradt Laura   

 
Begründung: 
 
Zu 3)  
Aufgrund § 35 Abs. 5 AG KJHG gehören dem Jugendhilfeausschuss an: 
 
„1. neun Bezirksverordnete und 
2. sechs Bürgerdeputierte (§ 20 des Bezirksverwaltungsgesetzes), davon mindestens drei 

Personen aus dem Bereich der freien Träger der Jugendarbeit. 
 
Die Bürgerdeputierten werden auf Vorschlag der im Bezirk des Jugendamts wirkenden aner-
kannten Träger der freien Jugendhilfe von der Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Die 
freien Träger sollen je mindestens die doppelte Anzahl der auf sie als Mitglieder und stellver-
tretende Mitglieder insgesamt entfallenden Personen vorschlagen. 
Bei der Wahl sind die Vorschläge der Jugendverbände und der Wohlfahrtsverbände ange-
messen zu berücksichtigen.“  
 



Durch das Ausscheiden von Frau Sabine Hafener wurde Frau Stradt vom Diakonischen 
Werk Steglitz und Teltow-Zehlendorf als stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeaus-
schuss vorgeschlagen. 
 

 

 

Maren Schellenberg       Carolina Böhm 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 


